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Beitragsordnung 

 
Entsprechend § 5 der Vereinsatzung ist durch die Mitgliederversammlung am 20.08.2009 folgendes 

beschlossen worden: 

 

§ 1. Höhe der Beiträge 

 

(1) Für Privatpersonen:         60,-- Euro jährlich  

 

(2) Für Jugendwerkstätten, PACE und andere Einrichtungen: 

         300,-- Euro jährlich 

 

§ 2. Fälligkeit –Zahlungsweise 
 

(1) Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum 15. Februar des jeweiligen Jahres zu zahlen. 
 

(2) Die Zahlung des Beitrages erfolgt im Lastschriftverfahren. Auf Wunsch kann der Betrag auch per Über-

weisung gezahlt werden. Eine Barzahlung ist nicht möglich. 
 

(3) Zahlt das Mitglied nicht, entscheidet der Vorstand über den Ausschluss. Gegen die Ausschlussentschei-

dung des Vorstandes ist ein Widerspruch möglich. Es entscheidet über den Ausschluss die Mitgliederver-

sammlung. 

 

§ 3 Fördermitglieder 

Fördermittglieder zahlen gleiche Beiträge wie ordentliche Mitglieder. 

 

§ 4 Ehrenmitglieder 

Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge. 

 


